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Studien- und Prüfungsordnung 
der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt 

für den Studiengang Soziale Arbeit 
vom 20.11.2006 

 
§ 1 

Allgemeine Studienziele 
Auf der Grundlage einer generalistischen Ausrichtung und eines ganzheitlichen, ethisch 
begründeten Menschenbildes werden im konsekutiven Bachelor-Master-Studiengang So-
ziale Arbeit Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt, die die Studierenden dazu befähigen, 
• Wissen und Erfahrungen mit ethischen und theologischen Kategorien zu analysieren 

und zu beurteilen, 
• wissenschaftlich arbeiten und denken zu können und eine Forschungskompetenz zu 

entwickeln, 
• ein gesellschaftstheoretisch begründetes Verständnis der gesellschaftlichen Struktu-

ren und Prozesse sozialer Ungleichheit, Ausschließung und Partizipation zu entwi-
ckeln und zu analysieren,  

• unter Berücksichtigung christlich-humanistischer Begründungen die historische Ent-
wicklung und den aktuellen Diskussionsstand der Theoriebildung und Arbeitsformen 
der Sozialen Arbeit zu erfassen, 

• im Spannungsfeld von gesellschaftlicher Funktion, professionellem Selbstverständnis 
und subjektiven Situationsdefinitionen der Adressaten und Adressatinnen Sozialer 
Arbeit berufliche Handlungsfähigkeit herzustellen und zu reflektieren, 

• unter Berücksichtigung der Besonderheiten und Berufsfelder von Kirche und Diakonie 
eine theoriegeleitete, wissensbasierte Handlungskompetenz zu entwickeln,  

• eine - u.a. historisch - begründete professionelle Identität im Kontext interprofessio-
neller und interkultureller Praxiszusammenhänge Sozialer Arbeit zu entwickeln, 

• unter Einbeziehung lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Aspekte die 
Strukturen und Funktionsprinzipien des Sozialstaats in ihren Zusammenhängen mit 
und ihren Auswirkungen auf Soziale Arbeit zu erkennen und kritisch zu beurteilen, 

• die Lebenswelten, Lebenslagen, subjektiven Situationsdefinitionen und Bewälti-
gungsstrategien der Adressaten und Adressatinnen Sozialer Arbeit beschreiben und 
analysieren zu können, 

• Theorie und Praxis als ein vermitteltes, komplexes Verhältnis zu begreifen und zu 
reflektieren. 

§ 2 
Studienabschlüsse 

Der Studiengang Soziale Arbeit bietet folgende Studienabschlüsse: 
1. nach 7 Semestern: Bachelor of Arts, 
2. nach weiteren 3 Semestern: Master of Arts. 
Die Studienabschlüsse inklusive der gemeindepädagogisch-diakonischen Qualifikation 
werden durch studienbegleitende Modulprüfungen mit European Credit Transfer and Ac-
cumulation System (ECTS) - Anrechnungspunkten einschließlich der Bachelor- bzw. der 
Master-Arbeit erworben.  

§ 3 
Gliederung und Dauer des Studiums 

1. Das Studium ist in Module als geschlossene Lehr- und Studieneinheiten gegliedert. 
Die Module umfassen Lehrveranstaltungen und Studienarbeiten sowie Praxis- und 
Projektphasen der Studierenden. Module können sich aufgrund fachlicher und/oder 
didaktischer Aspekte über zwei Semester erstrecken. 



 55

2. Die Studien- und Prüfungsordnung und das jeweilige Semester-Lehrangebot definie-
ren die Lehrveranstaltungen pro Modul und stellen sicher, dass die Module innerhalb 
der Regelstudienzeit erbracht werden können. 

3. Das Bachelor-Studium umfasst 7 Semester mit 13 Modulen, integrierte Praxisphasen 
(siehe Anlage 2) und der Bachelor-Arbeit. Der zeitliche Arbeitsaufwand des Bachelor-
Studiums beträgt 210 ECTS-Anrechnungspunkte. 

4. Das Bachelor-Studium einschließlich der gemeindepädagogisch-diakonischen Quali-
fikation umfasst 8 Semester mit 15 Modulen im Umfang von 240 ECTS-Anrechnungs-
punkten. 

5. Das auf einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss (Bachelor) aufbauende Mas-
ter-Studium umfasst 3 weitere Semester mit 5 Modulen einschließlich der Master-
Arbeit. Im Master-Studium müssen 90 ECTS-Anrechnungspunkte erbracht werden.  

6. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht 30 Studienarbeitsstunden. Hierin enthalten 
sind: Anwesenheitszeiten in Lehrveranstaltungen, Vor- und Nachbereitungszeiten, 
Selbststudium, die Modulprüfungen und deren Vorbereitung sowie die Praxiszeiten. 

7. Jedes Modul wird studienbegleitend mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Es gilt 
dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn die Leistung der Studierenden nach § 14 
Abs. 3 der Studien- und Prüfungsordnung als bestanden gilt. 

 
§ 4 

Teilzeitstudium 
Das Studium kann durchgehend oder phasenweise als Teilzeitstudium mit mindestens 
30 ECTS im Jahr absolviert werden. Die Höchststudiendauer verlängert sich dadurch 
entsprechend. Festlegungen in der Reihenfolge der Module, deren erfolgreicher Ab-
schluss Voraussetzung für die Belegung von Folgemodulen ist, bleiben davon unberührt 
(siehe § 24 Abs. 2).  

§ 5 
Veranstaltungsarten, Lehr- und Lernformen 

1. Auf der Grundlage der interdisziplinären Ausrichtung des Studiengangs und einer 
Verpflichtung auf die Prinzipien eines partizipativen Lernens und einer dialogischen 
Didaktik richten sich die Lehr- und Lernformen an den jeweiligen Lernzielen der Mo-
dule aus.  

2. Neben Vorlesung, Seminar, Übung/Tutorien und Praxisreflexion/Supervision sowie 
Studienberatung stellen selbständiges Lernen und wissenschaftliches Selbststudium 
sowie Lerngruppen und Projektarbeit wesentliche Lehr- und Lernformen dar.  

 
§ 6 

Bachelor-Studium 
1. Der Bachelor bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss nach internationalen 

Standards. 
2. Durch die studienbegleitenden Modulprüfungen wird festgestellt, ob der oder die Stu-

dierende die für eine professionelle Berufspraxis notwendigen wissenschaftlich-
theoretischen Fachkenntnisse, methodisch-praktischen Handlungskompetenzen und 
(selbst-)reflexiven Kompetenzen erworben hat und diese in eine kritische Reflexion 
der gesellschaftlichen Bedingungen und Funktionen Sozialer Arbeit und des Verhält-
nisses von Theorie und Praxis zu übersetzen vermag. Dabei soll der oder die Studie-
rende mit der Bachelor-Arbeit unter Beweis stellen, dass er oder sie in der Lage ist, 
eine Themenstellung aus der Sozialen Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage dar-
zustellen, zu analysieren und in einen Bezug zur Praxis Sozialer Arbeit zu stellen.  
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§ 7 
Die Module im Bachelor of Arts 

1. Semester 
Modul 1: Einführung in die Soziale Arbeit                                                         15 ECTS
Umfasst einen Überblick über den Gegenstand, die Geschichte, die kirchlich-
diakonischen Traditionen und die theoretischen Begründungen Sozialer Arbeit, einen 
Überblick über die Arbeits- und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit, eine Einführung in 
professionelles Handeln und unterschiedliche Professionalitätsprofile in der Sozialen Ar-
beit und die Entwicklung von Organisationstypen und -strukturen. Damit verbunden ist 
ein Praxiserkundungsprojekt sowie die Vorbereitung auf die integrierten Praxisphasen. 
Neben der Einübung einer selbstreflexiven Haltung ist eine Einführung in wissenschaftli-
ches Arbeiten und Grundformen wissenschaftlichen Denkens und Schreibens Gegens-
tand des Moduls. 
 

Modul 2: Ethische Kartographien                                                                        5 ECTS 
Thematisiert ethische Dimensionen in der Sozialen Arbeit unter der Perspektive religiöser 
und theologischer Ethiken, allgemeiner Ethik und ethischer Theorien und der anthropolo-
gischen und normativen Begründungen der Sozialen Arbeit. 
 

Modul 3: Soziale Ausschließung und Partizipation:  
Staat – Gesellschaft – Soziale Arbeit                                                                 10 ECTS
Thematisiert im Hinblick auf den Partizipationsgedanken grundlegende Sozialstaatsmo-
delle, Theorien zu Funktion und zur Organisation des Staates, zur Rolle von Intermediä-
ren und aggregierten Akteuren wie Verbänden, sozialen Organisationen und sozialen Be-
wegungen sowie die grundsätzliche Wirkungsanalyse sozial- und gesundheitspolitischer 
Programme. Darüber hinaus beinhaltet das Modul die Analyse der historischen Prozesse 
sozialer Ausschließung und Partizipation und die Rolle der Sozialen Arbeit und des 
Rechts, der unterschiedlichen Ebenen (strukturelle, diskursive/symbolische und Subjekt-
ebene) und Dimensionen (Klasse/Schicht, Geschlecht, Kultur, Religion, Ethnie, Lebensal-
ter, Gesundheit/Krankheit etc.) sozialer Ausschließung und Partizipation. Alle Inhalte wer-
den in Bezug zu Aufgaben, Möglichkeiten und Rollen der Sozialen Arbeit diskutiert. 
                                                                            Summe 1. Semester: 30 ECTS-Punkte 

 
2. Semester 
Modul 1: Einführung in die Soziale Arbeit                                                           5 ECTS
Fortsetzung vom 1. Semester 
 

Modul 3: Soziale Ausschließung und Partizipation:  
Staat – Gesellschaft – Soziale Arbeit                                                                   5 ECTS
Fortsetzung vom 1. Semester 
 

Modul 4: Subjekt – Sozialisation – Entwicklung                                               10 ECTS
Beinhaltet einen Überblick über verschiedene Subjekttheorien, Theorien der Entwicklung 
und Sozialisation unter besonderer Berücksichtigung von Bedingungen sozialer Un-
gleichheit in ihren Auswirkungen auf Entwicklung und Sozialisation sowie rechtliche As-
pekte (elterliche Sorge, Rechte der Kinder, Recht der Betreuung/Rehabilitation in Bezug 
auf ältere und behinderte Menschen). 
 

Modul 5: Soziale Sicherung und sozialanwaltliches Handeln                         10 ECTS
Beinhaltet die Darstellung und Wirkungsanalyse der aktuellen Sozial- und Gesundheits-
politik, die Auseinandersetzung mit den Funktionen des Rechts und den Grundlagen der 
Rechtsordnung sowie die anwendungsbezogene Vermittlung handlungsrelevanten Wis-
sens zum Recht der sozialen Sicherung, zum Recht der Kinder- und Jugendhilfe und 
zum Jugendstrafrecht. 
                                                                            Summe 2. Semester: 30 ECTS-Punkte 
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3. Semester 
Modul 5: Soziale Sicherung und sozialanwaltliches Handeln                           5 ECTS
Fortsetzung vom 2. Semester 
 

Modul 6: Theorien, Handlungsansätze und Methoden Sozialer Arbeit           10 ECTS
Beinhaltet neben der Theorie- und Wissenschaftsgeschichte der Sozialen Arbeit, der so-
zialwissenschaftlichen Grundlegung der Sozialen Arbeit und der Bedeutung von Wissen-
schaftstheorien für die Theorieentwicklung u.a. zentrale Dimensionen der Theoriebildung, 
neuere Theorien, Handlungsansätze und Methoden der Sozialen Arbeit. Darüber hinaus 
wird das Verhältnis von Disziplin, Profession und Erfahrung zum Thema gemacht. 
 

Modul 7: Forschendes Lernen: Organisation und Lebenswelten                   10 ECTS
Beinhaltet neben einer Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden 
die ethische Reflexion von Forschung sowie die Analyse und Bewertung von For-
schungsergebnissen. Darüber hinaus wird ein praxisbezogenes Forschungsprojekt mit 
entsprechender Fragestellung und empirischen Bearbeitungsmethoden konzipiert, 
durchgeführt und dokumentiert. 
 

Modul 8: Professionelles Handeln im Spannungsfeld  
von Lebenswelt und Organisationen                                                                   5 ECTS
Beinhaltet sowohl die Beschreibung und Analyse der Lebenswelten, Lebenslagen und 
Sozialräume der Adressaten und Adressatinnen Sozialer Arbeit wie die Beschreibung 
und Analyse der Organisationsstrukturen und –typen der sozialstaatlichen Infrastruktur. 
Darüber hinaus sind die Bestimmung des Verhältnisses von Deutungsmustern der Ad-
ressaten und Adressatinnen und fachlichen Deutungsmustern von Professionellen ein-
schließlich der Auseinandersetzung mit eigenen Werthaltungen, die Gestaltung von 
Kommunikations- und Interaktionsprozessen in unterschiedlichen Settings und Rollen 
sowie Strategien des professionellen Handelns Thema des Moduls. In das Modul ist mit 
eine 8-wöchige Praxisphase integriert, die von der Hochschule begleitet wird und in eine 
fortlaufende Studiengruppe eingebunden ist. Die Studiengruppe beginnt in Modul 8 und 
setzt sich in Modul 9 fort. 
                                                                            Summe 3. Semester: 30 ECTS-Punkte 

 
4. Semester 
Modul 6: Theorien, Handlungsansätze und Methoden Sozialer Arbeit             5 ECTS
Fortsetzung vom 3. Semester 
 

Modul 7: Forschendes Lernen: Organisation und Lebenswelten                     5 ECTS
Fortsetzung vom 3. Semester 
 

Modul 8: Professionelles Handeln im Spannungsfeld 
von Lebenswelt und Organisationen                                                                 20 ECTS
Fortsetzung vom 3. Semester 
                                                                            Summe 4. Semester: 30 ECTS-Punkte 

 
5. Semester 
Modul 9: Soziale Arbeit als angewandte Wissenschaft                                    30 ECTS
Dient der Vertiefung einer theoriegeleiteten und an den Prinzipien von Selbstbestimmung 
und Partizipation ausgerichteten Handlungs- und Methodenkompetenz in Verbindung mit 
einer systematischen Reflexion des eigenen Handelns und der beruflichen Rolle im Kon-
text von multiprofessionellen Arbeitszusammenhängen, strukturellen, rechtlichen und 
organisationellen Vorgaben und einer lebensweltlichen AdressatInnenorientierung der 
Sozialen Arbeit. Das Modul besteht aus einer 6-monatigen Praxisphase, die von der 
Hochschule durch einen wöchentlichen Studientag und eine Studienwoche begleitet wird. 
Im Kolloquium wird die Berufsbefähigung nachgewiesen. 
                                                                             Summe 5. Semester: 30 ECTS-Punkte
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6. Semester 
Modul 9: Soziale Arbeit als angewandte Wissenschaft                                   10 ECTS
Fortsetzung vom 5. Semester 
 

Modul 10: Bildung und Lernen                                                                           10 ECTS 
Thematisiert neben der Bildungsgeschichte mit ihren unterschiedlichen Bildungsbegriffen 
(u.a. evangelischer Bildungsbegriff) und der Organisation des Bildungssektors (u.a. Bil-
dung und Lernen im Lebenslauf), Bildungsprozesse als selbstgesteuertem Lernen sowie 
Bildungsanlässe und Didaktik in der Sozialen Arbeit. Dabei findet die Unterschiedlichkeit 
von Bildungsprozessen im Hinblick auf Ästhetik, Kultur und Religion, Klasse/Schicht, Ge-
schlecht, Ethnie und Beeinträchtigung sowie die Gestaltung und Evaluation von Bil-
dungsprozessen in Organisationen besondere Berücksichtigung. 
 

Modul 11: Ethische/theologische Entwürfe                                                       10 ECTS
Beinhaltet ethische/theologische Entwürfe für sozialarbeitswissenschaftliche, hermeneu-
tische, sozialethische und diakoniewissenschaftliche Themen und Theorien, wie z.B. So-
ziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, Gerechtigkeits- und Anerkennungstheorien, 
Berufsethik, Wertideen der Wohlfahrtsgesellschaften und Umgang mit Grenzerfahrungen 
und Begrenztheiten. 
                                                                            Summe 6. Semester: 30 ECTS-Punkte 

 
7. Semester 
Modul 12: Bachelor-Arbeit                                                                                   15 ECTS
Beinhaltet im Rahmen eines Bachelor-Kolloquiums (3 ECTS) die Vorbereitung und Be-
gleitung der Bachelor-Arbeit (12 ECTS), in der die im Studium erworbenen Kompetenzen 
anhand eines Themas der Sozialen Arbeit, i.d.R. auf die Praxis bezogen, auf wissen-
schaftlicher Grundlage selbstständig vertieft und weiter entwickelt werden. 
 

Modul 13: Partizipation und soziale Ausschließung  
in der arbeitsfeldbezogenen Reflexion                                                              15 ECTS
Beinhaltet unterschiedliche Dimensionen der Partizipation und der sozialen Ausschlie-
ßung (Klasse/Schicht, Geschlecht, Religion etc.) in ihrer wechselseitigen Verschränkung 
und Gewichtung im Hinblick auf die Adressaten und Adressatinnen sowie die institutio-
nellen und organisationellen Kontexte der Sozialen Arbeit. Mit Blick auf arbeitsfeldbezo-
gene Praxiskonstellationen werden die Zusammenhänge von Organisations-, Fall- und 
Situationsanalyse thematisiert. 
                                                                             Summe 7. Semester: 30 ECTS-Punkte

 
Gemeindepädagogisch-diakonische Qualifikation 

 
Modul 14: Kommunikation des Evangeliums                                                    20 ECTS
Beinhaltet theologisches Grundlagenwissen, exegetisch-hermeneutische Grundkenntnis-
se und die Befähigung zu wechselseitiger Erschließung von Religion in Lebensgeschich-
te, Lebenswelt und Tradition. Das Modul führt in gottesdienstliches, religionspädagogi-
sches und seelsorgliches Handeln ein. 
 

Modul 15: Handeln in Organisationen von Kirche und Diakonie                    10 ECTS 
Beinhaltet ekklesiologische (kirchen- und gemeindetheoretische) Begründungen von Kir-
che und Diakonie, vertiefte Feldkenntnis kirchlicher und diakonischer Organisationen, 
kritische Reflexion ihrer Grundlagen und ihrer Praxis, sowie Perspektiven konstruktiver 
Weiterentwicklung. 
                                                                      Summe Zusatzsemester: 30 ECTS-Punkte
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§ 8 
Praxisphasen im Bachelor-Studium 

1. Die Praxisanteile sind ein in das Studium integrierter Teil, von daher inhaltlich be-
stimmte, betreute und durch die Hochschule begleitete Studienabschnitte, die i.d.R. in 
einer Einrichtung der Sozialen Arbeit abgeleistet werden. Eine kontinuierliche Beglei-
tung der Studierenden ist sicherzustellen, um den Transfer von Erkenntnissen und Er-
fahrungen zwischen Praxisfeld und Lehrgebieten zu gewährleisten. 

2. Die in die Module integrierten Praxisphasen haben einen Umfang von 63 ECTS. Die 
Aufschlüsselung der Praxisphasen ist Anlage 2 zu entnehmen.  

3. Näheres regelt die Praktikumsordnung. 
 

§ 9 
Studienanteile im Ausland 

Die Hochschule fördert den Erwerb wissenschaftlicher und praktischer Erfahrungen im 
Ausland. In diesem Rahmen können Module und Modulanteile bis zu 60 ECTS ange-
rechnet werden. 

§ 10 
Bachelor-Arbeit 

1. Die Bachelor-Arbeit ist in deutsch oder englisch abzufassen. Sie umfasst 50 - 55 
Textseiten plus Anhang. Hinzu kommt eine etwa einseitige Zusammenfassung (Ab-
stract) der Bachelor-Arbeit in deutscher oder englischer Sprache.  

2. Zur Bachelor-Arbeit wird zugelassen, wer die in der Studien- und Prüfungsordnung 
unter § 7 aufgeführten Module 1-9 bestanden hat. 

3. Die Bachelor-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden. Da-
bei  muss die individuelle Leistung einer/eines jeden einzelnen Bearbeitenden einen 
wesentlichen Anteil an der Bachelor-Arbeit darstellen sowie aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar 
und in sich bewertbar sein. Es sollen aber bei einer Gruppenarbeit gleichzeitig be-
stimmte Teile von allen Gruppenmitgliedern gemeinsam erarbeitet werden, so etwa 
die gemeinsame Problemstellung und/oder eine Ergebniszusammenfassung. 

4. Die Kandidatinnen und Kandidaten wählen ein Thema in Vereinbarung mit einer/einem 
Lehrenden, welche/welcher die Bachelor-Arbeit betreut (Erstgutachterin oder Erstgu-
tachter). Das Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der Frist bearbeitet 
werden kann. Zu den vom Prüfungsamt festzusetzenden Meldeterminen melden sie ihr 
Thema und ihre Vorschläge für die betreuenden Gutachterinnen/Gutachter schriftlich an. 

5. Die endgültige Formulierung des Themas der Bachelor-Arbeit erfolgt im Einverneh-
men zwischen Kandidatin/Kandidat, Erstgutachterin/Erstgutachter und Prüfungsaus-
schuss. 

6. Die Zweitgutachterin/der Zweitgutachter wird im Einvernehmen zwischen Kandida-
tin/Kandidaten und Erstgutachterin/Erstgutachter nach fachlichen Gesichtspunkten und 
unter Wahrung der Interdisziplinarität vom Prüfungsausschuss bestimmt. Kommt kein 
Einvernehmen zustande, bestimmt der Prüfungsausschuss nach Anhörung der Erstgu-
tachterin/des Erstgutachters eine Zweitgutachterin/einen Zweitgutachter. 

7. Ist die Zulassung zur Bachelor-Arbeit erfolgt, wird der Kandidatin/dem Kandidaten zu    
einem hochschulöffentlich bekannt gemachten Ausgabetermin das genaue Thema, 
die Gutachterinnen/Gutachter sowie die Bearbeitungszeit mitgeteilt. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Danach sind Themenänderungen nicht mehr 
möglich. 
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8. Die Bachelor-Arbeit ist in einem Zeitraum von 3 Monaten anzufertigen. Liegen Grün-
de vor, die die Kandidatin oder der Kandidat nicht zu vertreten hat, kann die Bearbei-
tungszeit durch die Leitung des Prüfungsamtes angemessen, d.h. bis zu 6 Wochen 
verlängert werden. Die Kandidatin/der Kandidat hat die Gründe glaubhaft zu machen. 
Wird der Antrag auf Verlängerung nicht durch Erkrankung begründet und mit Attest 
belegt, so muss eine Stellungnahme der Erstgutachterin/des Erstgutachters beigefügt 
werden. Bei einer Erkrankung, die über diese 6 Wochen hinausgeht, ist eine Verlän-
gerung von maximal insgesamt 3 Monaten nur unter Vorlage eines amtsärztlichen At-
testes möglich.  

9. Erkennt die Leitung des Prüfungsamtes die Gründe nicht an, so gibt sie dies durch 
einen begründeten und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen ablehnenden 
Bescheid der Kandidatin/dem Kandidaten binnen einer Woche bekannt. 

10. Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit hat die Kandidatin/der Kandidat schriftlich zu ver-
sichern, dass sie/er die Arbeit bzw. den von ihr/ihm zu verantwortenden Teil einer 
Gruppenarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. 

11. Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in 3 Exemplaren beim Prüfungsamt abzuliefern. 
Der Abgabezeitpunkt wird vom Prüfungsamt aktenkundig gemacht. 

 
§ 11 

Master-Studium 
1. Das Master-Studium baut auf dem ersten Studienabschluss in Sozialer Arbeit auf. Es 

umfasst drei weitere Semester einschließlich der Master-Arbeit. Zum Master-Studium 
kann zugelassen werden, wer eine Bachelor- oder vergleichbare Abschlussprüfung in 
einem Studiengang der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder verwandter Studien-
gänge mit mindestens gut (2,5) bestanden hat. Geht die Eignung der Bewerberin oder 
des Bewerbers aus den eingereichten Unterlagen nicht ausreichend hervor, entschei-
det der Zulassungsausschuss gegebenenfalls durch ein Bewerbungsgespräch über 
die Zulassung zum Studium. Die verpflichtende Teilnahme an zusätzlichen Modulen 
aus dem Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit kann zur Auflage gemacht werden. 
Über Ausnahmen entscheidet der Zulassungsausschuss. 

2. Der Master bildet den zweiten berufsqualifizierenden Abschluss und berechtigt zur 
Aufnahme eines Promotionsstudiums. Durch den Master-Abschluss wird festgestellt, 
ob die Kandidatin oder der Kandidat über die erweiterten und vertieften grundlagen- 
und fachwissenschaftlichen Kenntnisse der Sozialen Arbeit verfügt und diese für die 
Konzept- und Organisationsentwicklung sowie die wissenschaftliche Weiterentwick-
lung der Sozialen Arbeit nutzbar zu machen vermag.  
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§ 12 
Module im Master of Arts  

 
8. Semester 
Modul 1: Ethisch/theologische Vertiefung                                                           5 ECTS
Beinhaltet eine Vertiefung der ethischen und theologischen Dimensionen des Sozialen 
und der Sozialen Arbeit unter den Perspektiven von Teilhabe und der Gestaltung von 
Teilhabe. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt ethischen, religiösen Werten und ihrem 
normativen Einfluss auf personale, gesellschaftliche und professionelle Vorstellungen 
und Handlungen. 
 

Modul 2: Wissenschaft Sozialer Arbeit                                                              15 ECTS
Beinhaltet eine vertiefte und eigenständige Auseinandersetzung mit Theorieentwicklun-
gen Sozialer Arbeit unter wissenschaftstheoretischen, historischen und internationalen 
Gesichtspunkten als Grundlage für die konzeptionelle Gestaltung von Teilhabe in ver-
schiedenen Handlungsdimensionen der Sozialen Arbeit. 
 

Modul 3: Forschung                                                                                             10 ECTS
Beinhaltet auf der Basis eines vertieften Wissens und Verständnisses von 
Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodologie die eigenständige empirische und 
theoretische Entwicklung und Durchführung von Forschungsdesigns, um deren 
Ergebnisse für die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit in Theorie und Praxis nutzbar 
zu machen und sich innerhalb der Fachdiskussion positionieren zu können. 
                                                                            Summe 8. Semester: 30 ECTS-Punkte 

 
9. Semester 
Modul 2: Wissenschaft Sozialer Arbeit                                                                5 ECTS
Fortsetzung vom 8. Semester  
 

Modul 3: Forschung                                                                                               5 ECTS 
Fortsetzung vom 8. Semester 
 

Modul 4: Thematische Vertiefung                                                                      15 ECTS 
Beinhaltet eine vertiefte und eigenständige Auseinandersetzung mit einem  Spezialgebiet 
unter der zentralen Perspektive “Teilhabe gestalten” bezogen auf Arbeitsfelder Sozialer 
Arbeit in den Bereichen: Arbeit – Armut - Überschuldung oder Migration – Interkulturalität 
– Interreligiosität oder Normalität – Abweichung – Chronische Krankheit. 
 

Modul 5: Master-Arbeit                                                                                          5 ECTS
Beinhaltet das Master-Kolloquium einschließlich der Erarbeitung der für die Erstellung 
der Master-Arbeit erforderlichen Forschungsmethodologie und –methodik. 
                                                                            Summe 9. Semester: 30 ECTS-Punkte 

 
10. Semester 
Modul 4: Thematische Vertiefung                                                                       10 ECTS
Fortsetzung vom 9. Semester 
 

Modul 5: Master-Arbeit                                                                                        20 ECTS
Fortsetzung vom 9. Semester 
Beinhaltet die Erstellung der Master-Arbeit. 
 

                                                                           Summe 10. Semester: 30 ECTS-Punkte
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§ 13 
Master-Arbeit 

1. Die Master-Arbeit ist in deutsch oder englisch abzufassen. Ihr Umfang beträgt 80-100 
Textseiten plus Anhang. Wenn die Master-Arbeit auf einer ersten Abschlussarbeit 
aufbaut, muss diese vertieft und erweitert werden. Hinzu kommen Literatur- und In-
haltsverzeichnis sowie ein Abstract in deutsch und englisch. 

2. Die Bearbeitungszeit beträgt 4 Monate. 
3. Zur Master-Arbeit wird zugelassen, wer die in der Studien- und Prüfungsordnung un-

ter § 12 aufgeführten Module 1-3 erfolgreich abgeschlossen hat. 
4. Im übrigen gelten § 10 Abs. 3 bis 7, Abs. 8 Satz 2 bis 5 und Abs. 9 bis 11 der Stu-

dien- und Prüfungsordnung entsprechend. 
 

§ 14 
Modulprüfungen 

1. Die Studierenden sollen befähigt werden, selbstständig und im Zusammenwirken mit 
Anderen wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen sowie deren Bedeutung für die 
Gesellschaft und die berufliche Praxis zu erkennen. 

2. Die Modulprüfungen beziehen sich auf die Kompetenzziele des Moduls. 
3. Die Modulprüfungen gelten als bestanden, wenn die Leistung der Studierenden ent-

sprechend den europäischen Standards mit den Noten A bis E bewertet wird (vgl. § 
15 Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung). Ausgenommen davon ist die Prüfung 
in Modul 9, die mit erfolgreich bewertet werden muss, um als bestanden zu gelten. 

 
§ 15 

Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung der Modulnote 
1. Die einzelnen Prüfungsleistungen werden benotet. Das Prüfungsamt legt im Einver-

nehmen mit dem Prüfungsausschuss die jeweilige Frist für die Bewertung schriftlicher 
Prüfungsleistungen fest. 

2. Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Studiengangs werden die Noten durch 
einen internationalen Umrechnungswert entsprechend dem ECTS-Handbuch ergänzt. 
 

Notenstufen Definition Erläuterung ECTS-Umrechnung
1,00 – 1,50 hervorragend  ausgezeichnete Leistungen A 
1,51 – 2,00 sehr gut  überdurchschnittliche Leistung B 
2,01 – 2,50 gut  insgesamt gute und solide Arbeit C 
2,51 – 3,50 befriedigend  Mittelmäßig D 
3,51 – 4,00 ausreichend  die gezeigten Leistungen ent-

sprechen den Mindestanforde-
rungen 

E 

4,01 – 4,50 nicht bestanden 
(Verbesserung 
möglich) 

es sind Verbesserungen erfor-
derlich bevor die Leistungen 
anerkannt werden 

FX 

Über 4,50  nicht bestanden die Wiederholung der Prüfungs-
leistung ist erforderlich 

F 
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3. Die Modulprüfung gilt als bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" bewertet 
wird. Die Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel 
aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

4. Es sind nur folgende Einzelnoten möglich: 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 
4,0; 4,3; 5,0. Die Noten 0,7; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

5. Wird die Modulprüfung von mehr als zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, 
wenn die Mehrheit der Prüfenden die Leistung mit mindestens "ausreichend" bewer-
tet. Die Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich dann als arithmetisches 
Mittel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

6. Wird die Note FX erreicht, sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistung mit 
höchstens ausreichend (4,0) anerkannt werden kann. 

§ 16 
Gesamtnote 

Die Gesamtnote ergibt sich aus den Noten der mit den ECTS-Punkten gewichteten Mo-
dule als arithmetisches Mittel und ist bis auf zwei Stellen hinter dem Komma anzugeben.  

§ 17 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

1. Die erfolgreichen Leistungen in den Modulen werden jeweils durch die Prüfenden be-
scheinigt.  

2. Über die Bachelor- bzw. Master-Abschlüsse werden Zeugnisse entsprechend den 
Anlagen 3 - 11 zur Studien- und Prüfungsordnung vom Prüfungsamt erstellt. 

3. Außerdem wird ein Diploma Supplement (DS) erstellt. 
 

§ 18 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

1. Vergleichbare Module in Studiengängen der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik und 
verwandter Studiengänge können bei Vorlage des entsprechenden Zeugnisses auf 
Antrag anerkannt werden.  

2. Studienzeiten, Studienleistungen und Praktika in einem anderen Hochschulstudien-
gang werden auf Antrag angerechnet, soweit sie gleichwertig in Inhalt, Umfang und 
Lernzielanforderungen sind.  

3. Für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Prüfungsleistungen an ausländischen 
Hochschulen und die Anrechnung dort verbrachter Studienzeiten sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen maßgebend.  

4. Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 trifft auf schriftlichen Antrag hin der 
Prüfungsausschuss. Dabei sind zusätzliche Auflagen möglich. Die Stellungnahme ei-
ner zuständigen Professorin/eines zuständigen Professors ist vorher einzuholen. 

§ 19 
Einstufungsprüfung 

1. Bewerberinnen/Bewerbern mit einer Hochschulzugangsberechtigung nach § 63 Hes-
sisches Hochschulgesetz (HHG) vom 20.12.2004, die auf andere Weise als durch ein 
Hochschulstudium besondere Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben, die für 
die erfolgreiche Beendigung eines Studiums der Sozialen Arbeit erforderlich sind, 
können Studiensemester sowie Prüfungsleistungen nach dem Ergebnis einer Einstu-
fungsprüfung angerechnet werden.  
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2. Dem schriftlichen Antrag auf Zulassung zur Einstufungsprüfung sind beizufügen:  
• ein Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen 

Werdegangs 
• öffentlich beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen der Zeugnisse, die für den 

Nachweis der nach § 63 HHG geforderten Zugangsberechtigung für die Aufnahme 
eines Fachhochschulstudiums notwendig sind 

• eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin/der Bewerber bereits eine Zwischen-, 
Diplom- oder Bachelorprüfung als Studierende/Studierender oder Externe/Externer 
in einem gleichnamigen oder verwandten Studiengang an einer Hochschule im Ge-
ltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder 
ob sie/er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

3. Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen entscheidet der Prüfungsausschuss 
über die Zulassung der Bewerberin/des Bewerbers zur Einstufungsprüfung.  

4. Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin / der Bewerber 
• die in Absatz 2 genannten Unterlagen nicht oder nicht vollständig einreicht, 
• die Zwischen-, Diplom- oder Bachelorprüfung als Studierende/Studierender oder 

Externe/Externer in einem gleichnamigen oder verwandten Studiengang an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht be-
standen hat oder sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet.   

5. Wird der Zulassungsantrag abgelehnt, erteilt das Prüfungsamt einen schriftlich be-
gründeten und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.  

6. Wird die Bewerberin/der Bewerber zur Einstufungsprüfung zugelassen, legt der Prü-
fungsausschuss schriftlich fest, in welchen Wissenschaftsbereichen und in welcher 
Form die Prüfung abzulegen ist und gegebenenfalls welche weiteren Teilleistungen 
zu erbringen sind.  

7. Über das Ergebnis der bestandenen Einstufungsprüfung ist ein Zeugnis zu erteilen, in 
dem festgestellt wird, welche Prüfungsleistungen anerkannt werden bzw. als erbracht 
gelten.  

§ 20 
Prüfungsamt 

1. Das Prüfungsamt wird von der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten bzw. der Leite-
rin/dem Leiter des Prüfungsamtes (§ 6 der Selbstverwaltungsordnung der EFHD 
>SVO< vom 16.05.2000) geleitet. Im Falle längerer Abwesenheit wird sie/er durch die 
Präsidentin/den Präsidenten oder eine von ihr/ihm beauftragte Dekanin oder einen 
von ihr/ihm beauftragten Dekan vertreten. Das Prüfungsamt unterhält ein Sekretariat.  

2. Das Prüfungsamt ist für die Organisation des Prüfungswesens an der EFHD ein-
schließlich der Ausfertigung der Bachelor- und Masterzeugnisse und -urkunden und 
der sonstigen Zeugnisse zuständig. Es achtet darauf, dass die Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden. 

3. Das Prüfungsamt setzt die Termine für den Antrag auf Zulassung zu den Bachelor- 
bzw. Master-Arbeiten fest und gibt sie hochschulöffentlich bekannt. 

4. Das Prüfungsamt gibt die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen spätestens 
10 Tage nach der Sitzung des Prüfungsausschusses, auf der die Prüfungskommis-
sionen festgelegt werden, durch Aushang bekannt. 

5. Widersprüche gegen den Prüfungsablauf und gegen Prüfungsergebnisse sind dem 
Prüfungsamt schriftlich mit Begründung vorzulegen. Die Leitung des Prüfungsamtes 
entscheidet nach Anhörung aller Beteiligten. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, 
erteilt sie einen mit einer Rechtsmittelbelehrung versehenen Bescheid.  

6. Die Leitung des Prüfungsamtes hat das Recht, an den Prüfungen als Gast teilzunehmen.  
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§ 21 
Prüfungsausschuss 

1. Für die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist ein Prüfungsaus-
schuss zu bilden. 

2. Dem Prüfungsausschuss gehören an: 
• Zwei Professorinnen/Professoren (§ 1 Absatz 4 lit. a SVO vom 16.05.2000), 
• Eine Studentin/ein Student, die/der mindestens im 3. Semester studiert: 
Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses ist eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter 
zu wählen. 
Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der Professorinnen/Professoren eine 
Vorsitzende/einen Vorsitzenden. 

3. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
werden vom Fachbereichsrat gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit der Pro-
fessorin/des Professors beträgt drei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
Ein studentisches Mitglied scheidet aus, sobald es den Antrag auf Zulassung zur Ba-
chelor- bzw. Master-Arbeit gestellt hat. 

4. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist durch Aushang hochschulöf-
fentlich bekannt zu geben. 

5. Dem Prüfungsausschuss obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
• Anerkennung von Modulen in Studiengängen der Sozialen Arbeit oder benachbarter 

Disziplinen entsprechend dieser Prüfungsordnung, 
• Feststellung der Anrechenbarkeit von Studienzeiten, Prüfungsleistungen einschließ-

lich berufspraktischer Tätigkeiten in einem anderen Hochschulstudiengang, 
• Feststellung der Gleichwertigkeit von Prüfungsleistungen an ausländischen Hoch-

schulen und die Anrechnung dort erbrachter Studienzeiten, 
• Festlegungen über Zeitpunkt, Form und Stelle der Meldung zu den Modulprüfungen 

sowie Mitteilung über die in diesem Modul Prüfenden, 
• Festlegung der Frist für die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen, 
• Zulassung zur Bachelor- bzw. Master-Arbeit, 
• Genehmigung der Themen der Bachelor- bzw. Master-Arbeit und Bestimmung der 

Erst- und Zweitgutachterin/des Erst- und Zweitgutachters. 
6. Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung 

der Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelor- 
bzw. Master-Arbeit sowie über die Verteilung der Prüfungseinzelnoten und Gesamtno-
ten. 
Der Bericht ist durch das Prüfungsamt vorzubereiten und in geeigneter Weise offen 
zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Studien- und Prü-
fungsordnung. 

7. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn seine Vorsitzende/sein Vorsitzender 
und ein weiteres Mitglied bzw. deren Vertreterin/dessen Vertreter anwesend sind. Die 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Be-
schlüsse sind zu protokollieren. 
Bestimmte eilbedürftige oder Routineaufgaben können durch Beschluss an die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses delegiert werden. 
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8. Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Seine Mitglieder sind zur Verschwiegen-
heit über die Kenntnisse, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit in Prüfungsangelegenheiten 
erlangen, verpflichtet. 

§ 22 
Erweiterter Prüfungsausschuss 

1. Für die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist zudem ein erwei-
terter Prüfungsausschuss zu bilden. 

2. Der erweiterte Prüfungsausschuss besteht aus den Mitgliedern des  Prüfungsaus-
schusses  sowie zwei Mitgliedern aus der Berufspraxis mit mehrjähriger einschlägiger 
Berufserfahrung in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit und der Leiterin / dem Leiter 
des Praxisreferats des Fachbereichs Sozialpädagogik/Sozialarbeit. 

3. Die Mitglieder aus der Berufspraxis werden für die Dauer von 2 Jahren vom Fachbe-
reichsrat in den erweiterten Prüfungsausschuss gewählt.  
Den Vorsitz im erweiterten Prüfungsausschuss führt der/die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses des Fachbereichs. 

4. Der erweiterte Prüfungsausschuss hat die Aufgabe 
- auf die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes über die staatliche Anerken-

nung von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen vom 26.06.2000, der Verordnung 
über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen  und Sozialarbeitern und 
von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vom 27.07.2005 sowie der Prakti-
kumsordnung der Fachbereichs Soziale Arbeit zu achten, 

- die zugewiesenen Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen, 
- die Termine für die Kolloquien und die Fristen zur Meldung festzulegen, 
- Grundsatzfragen der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Berufspraxis zu 

behandeln und Anregungen zur Verbesserung der Praxisphasen zu geben. 
5. Der erweiterte Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner 

stimmberechtigten Mitglieder, darunter ein professorales und ein Mitglied  aus der Be-
rufspraxis anwesend sind. Er entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden / des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Ist eine Angelegenheit unaufschiebbar und kann der 
erweiterte Prüfungsausschuss trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht unverzüglich tä-
tig werden, kann die Vorsitzende / der Vorsitzende vorläufige Maßnahmen treffen. Die 
übrigen Mitglieder des erweiterten Prüfungsausschusses sind unverzüglich zu unter-
richten.  

6. Ablehnende Entscheidungen des erweiterten Prüfungsausschusses sind schriftlich zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  

 
§ 23 

Prüfungsbefugnis 
1. Zu Prüferinnen und Prüfern sowie Gutachterinnen und Gutachtern können bestellt wer-

den: 
• Professorinnen und Professoren (§ 1 Absatz 4 lit. a SVO vom 16.05.2000), 
• Honorarprofessorinnen und –professoren, 
• Mitglieder einer anderen Hochschule, die in dem betreffenden Prüfungsfach zur 

selbständigen Lehre berechtigt sind, 
• Lehrbeauftragte, soweit dies zur Gewährleistung eines geordneten Prüfungsbe-

triebs erforderlich ist. 



 67

Prüfungen dürfen nur von Lehrenden bewertet werden, die selbst mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die 
Prüfungsbefugnis der Lehrbeauftragten ist auf das Gebiet ihrer Lehrtätigkeit be-
schränkt. Bei den Bachelor- bzw. Master-Arbeiten muss zumindest eine der beiden 
Gutachterinnen und Gutachter Professorin oder Professor an der Evangelischen 
Fachhochschule Darmstadt sein. 

2. Soweit Prüfungsleistungen studienbegleitend erbracht werden, ist die oder der nach 
Absatz 1 prüfungsbefugt Lehrende ohne besondere Bestellung Prüfer oder Prüferin. 
Dies gilt auch, wenn Prüfungsleistungen im Zusammenhang mit solchen Lehrveranstal-
tungen erbracht werden, die von mehreren Lehrenden verantwortlich betreut werden.  

§ 24 
Anmeldung zur Prüfung 

1. Der Prüfungsausschuss bestimmt in Abstimmung mit dem Prüfungsamt den Zeitpunkt 
für die Modulprüfung und gibt diese hochschulöffentlich bekannt.  

2. Der erfolgreiche Abschluss der Module 1 bis 5 (vgl. § 15 Abs. 3) ist Voraussetzung für 
die Teilnahme an den Modulen 9 bis 13. 

3. Immatrikulierte Studierende mit Belegung des entsprechenden Moduls gelten als zu 
einer Modulprüfung angemeldet, wenn sie ihren Rücktritt von der Prüfung nicht spä-
testens 3 Tage vor dem Prüfungstermin schriftlich mitteilen. 

4. Bei der Bachelor- und Master-Arbeit entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zu-
lassung aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die Zulassung darf nur versagt wer-
den, wenn die Unterlagen unvollständig sind, die für die Modulprüfung festgesetzten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn die Kandidatin/der Kandidat eine ent-
sprechende Modulprüfung in einem entsprechenden Studiengang an einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten Fachhochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem entsprechenden 
Prüfungsverfahren befindet. 
In Zweifelsfällen ist ein/e zuständige/r Fachvertreterin/Fachvertreter und die Kandida-
tin/der Kandidat zu hören. 

 
§ 25 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Störung von Prüfungen 
1. Eine Leistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin/der 

Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
sie/er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 

2. Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Werden 
die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt.  

3. Die nicht beendete Prüfung muss innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden 
(Nachholprüfung). Andernfalls gilt sie als nicht bestanden. 

4. Versucht die Kandidatin/der Kandidat das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Kandidatin-
nen/Kandidaten, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, können von 
der jeweiligen Prüferin/dem Prüfer oder von der/dem Aufsichtsführenden von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.  
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5. Entscheidungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 trifft die Leitung des Prüfungsamtes. 
Sie ist der Kandidatin/dem Kandidaten unverzüglich mitzuteilen. Bei Nichtanerken-
nung der von der Kandidatin/dem Kandidaten geltend gemachten Gründe erfolgt zu-
nächst eine Anhörung. Die Entscheidung ergeht in Form eines mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheides, in dem die Gründe für das Nichtbestehen der 
Prüfung anzugeben sind. 

6. Der Bescheid soll auch Auskunft darüber geben, in welchem Umfang und innerhalb 
welcher Frist die Prüfung wiederholt werden kann. 

 
§ 26 

Bestehen und Nichtbestehen 
1. Die Bachelor- bzw. Master-Arbeit wird von der Erstgutachterin/dem Erstgutachter und 

der Zweitgutachterin/dem Zweitgutachter binnen 6 Wochen unabhängig voneinander 
benotet. Aus den Gutachten, die dem Prüfungsamt spätestens 8 Wochen nach der 
Abgabe der  Bachelor- bzw. Master-Arbeit vorzulegen sind, müssen die Ge-
sichtspunkte für die Benotung entsprechend § 15 der Studien- und Prüfungsordnung 
ersichtlich sein. 

 

2. Stimmen die Noten nicht überein, so ergibt das arithmetische Mittel die Note nach § 15 
Abs. 4 der Studien- und Prüfungsordnung. Ab einem Notenunterschied von einer gan-
zen Note wird dies den beiden Gutachterinnen/Gutachtern mitgeteilt. Erhebt eine/einer 
der beiden Einspruch gegen diese Note, so wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses eine Professorin/ein Professor als Dritt-Gut-
achterin/Dritt-Gutachter bestellt. Die Bachelor- bzw. Master-Arbeit ist von dieser/diesem 
innerhalb von drei Wochen zu benoten. Das arithmetische Mittel aller drei Gutachten er-
gibt sodann die Note der Bachelor- bzw. Master-Arbeit. 

3. Spätestens 8 Wochen nach Abgabe der Bachelor- bzw. Master-Arbeit haben die Gu-
tachterinnen/Gutachter die Noten und die Bewertungen der Kandidatin/dem Kandida-
ten mündlich mitzuteilen. 

4. Wenn die Kandidatin/der Kandidat aus Gründen, die sie/er zu vertreten hat, von der 
Bachelor- bzw. Master-Arbeit zurücktritt oder aus den gleichen Gründen die festge-
setzte Bearbeitungszeit nicht einhält, wenn die Bachelor- bzw. Master-Arbeit als 
Gruppenarbeit nicht den Anforderungen gem. § 10 Abs. 3 der Studien- und Prüfungs-
ordnung entspricht oder wenn sie endgültig nicht mit mindestens "ausreichend" (4,0) 
bewertet worden ist, kann die Kandidatin/der Kandidat einmal eine weitere Arbeit mit 
einem anderem Thema anfertigen. 
Das gleiche gilt, wenn die Kandidatin/der Kandidat - nach Feststellung des Prüfungs-
ausschusses - eine Täuschung begangen, insbesondere eine nicht der Wahrheit ent-
sprechende Erklärung nach § 10 Abs. 10 der Studien- und Prüfungsordnung abgege-
ben hat und deshalb die Bachelor- bzw. Master-Arbeit als nicht bestanden gilt. 

5. Wird auch die Wiederholungsarbeit aus Gründen, die die Kandidatin/der Kandidat zu 
vertreten hat, nicht fristgemäß abgeliefert oder nicht mit mindestens "ausreichend" 
(4,0) bewertet, ist die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden.  

6. Wenn die Kandidatin/der Kandidat aus Gründen, die sie/er nicht zu vertreten hat wie 
z.B. längerer Erkrankung über die vorgesehenen Fristen (siehe § 10 Abs. 8 und § 13 
Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung) hinaus, von der Bachelor- bzw. Master-
Arbeit zurücktritt, gilt dies nicht als Fehlversuch. Die Kandidatin/der Kandidat hat sich 
unverzüglich nach Wegfall der Hinderungsgründe erneut zur Bachelor- bzw. Master-
Arbeit mit einem neuen Thema zu melden. Auf Antrag kann ihr/ihm die Leitung des 
Prüfungsamtes eine angemessene Frist zur Meldung einräumen.  
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§ 27 
Wiederholung von Modulprüfungen 

1. Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt werden. Der Prüfungs-
ausschuss kann bestimmen, dass Prüfungsteilleistungen auf die Wiederholung ange-
rechnet werden. Wird die Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet 
oder gilt sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist die Modulprüfung endgültig 
nicht bestanden. 

2. Spätestens innerhalb von zwei Semestern soll die Wiederholungsprüfung abgelegt 
werden. Urlaubssemester, Praxissemester und Auslandsstudiensemester verlängern 
dieses Frist entsprechend. Der Kandidat/die Kandidatin hat sich unter Berücksichti-
gung der vom Prüfungsausschuss in Abstimmung mit dem Prüfungsamt festgelegten 
Fristen zur Wiederholungsprüfung beim Prüfungsamt zu melden. Bei der Bekanntga-
be der Meldefrist wird der Kandidat/die Kandidatin darauf hingewiesen, dass bei Ver-
säumnis des Prüfungstermins oder bei erneutem Nichtbestehen die Prüfung endgültig 
nicht bestanden ist. 

3. Bei Nicht-Bestehen von Modulprüfungen, die in einer laufenden Lehrveranstaltung zu 
erbringen sind (z.B. Referat, Posterpräsentation), besteht die Wiederholungsprüfung 
aus einer schriftlichen Arbeit, deren Umfang entsprechend der ECTS-Bepunktung des 
Moduls festgelegt wird. 

4. Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. 
5. In demselben Studiengang an einer anderen Fachhochschule oder einem entspre-

chenden Studiengang an einer Gesamthochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in einem entsprechenden Studiengang an einer Hochschule in der Europä-
ischen Union erfolglos unternommene Versuche, eine Modulprüfung abzulegen, wer-
den auf die Wiederholungsmöglichkeit nach Absatz 1 angerechnet. Das gleiche gilt 
für erfolglos unternommene Prüfungsversuche in einer entsprechenden Modulprüfung 
in einem anderen Studiengang des Fachbereichs.  

§ 28 
Nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit von Prüfungen 

1. Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bekannt, kann das Prü-
fungsamt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin/der Kandidat ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen oder die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

2. Hat die Kandidatin/der Kandidat die Zulassung zu einer Prüfung durch eine Täu-
schungshandlung oder in anderer Weise vorsätzlich zu Unrecht erwirkt und wird die-
ser Mangel erst nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bekannt, entscheidet 
das Prüfungsamt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss nach den Bestim-
mungen des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils gültigen Fas-
sung über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

3. Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass die Kandidatin/der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird dieser Mangel 
erst nach Abschluss der Prüfung bekannt, wird er durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. 
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4. Vor einer Entscheidung nach den Absätzen 1 oder 2 ist der/dem Betroffenen Gele-
genheit zu geben, sich zu äußern. 

5. Die Berichtigung von Prüfungsnoten oder die Annullierung von Prüfungsleistungen ist 
den Betroffenen unverzüglich schriftlich mit Angabe der Gründe bekannt zu geben. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch das Prüfungsamt. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. Das Prüfungsamt hat das unrichtige oder zu Unrecht 
erteilte Zeugnis sowie das zu Unrecht ausgehändigte Zeugnis unverzüglich einzuzie-
hen. Gegebenenfalls ist ein neues Zeugnis zu erstellen. 

6. Nach Ablauf von 5 Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ist eine Entscheidung nach 
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 

 
§ 29 

Einsicht in Prüfungsakten 
1. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Absolventin/dem Absolventen auf 

Antrag Einsicht in ihre/seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Prüfungsprotokolle 
gewährt. 

2. Der Antrag auf Einsichtnahme ist binnen 12 Monaten nach Beendigung des Prü-
fungsverfahrens bei dem Prüfungsamt zu stellen. Dieses bestimmt Ort und Zeitpunkt 
der Einsichtnahme. 

§ 30 
Sonderregelungen 

Menschen mit dauerhaft körperlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen, die durch 
ein ärztliches Zeugnis oder durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises glaubhaft 
machen, dass sie nicht in der Lage sind, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgesehenen Fristen abzulegen, soll die Leitung 
des Prüfungsamtes im Einvernehmen mit der Prüferin/dem Prüfer gestatten, gleichwerti-
ge Leistungen in einer anderen Form oder in einem verlängerten Zeitraum abzulegen. 

§ 31 
In-Kraft-Treten 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt nach Akkreditierung und Unterrichtung des 
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in Kraft.  

 
 

Darmstadt, den 20.11.2006 Die Vorsitzende des Rates 
Prof. Dr. Alexa Köhler-Offierski

Präsidentin 
 
Die vorstehende Studien- und Prüfungsordnung wurde vom Kuratorium gemäß § 4 Abs. 3 
der Verfassung für die Evangelische Fachhochschule Darmstadt genehmigt. 
 
Darmstadt, den 04.12.2006 Die Vorsitzende des Kuratoriums

Prof. Dr. Evelies Mayer 
Staatsministerin a.D.

 
Die Akkreditierung erfolgte mit Urkunde vom 18.06.2007 
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       Anlage 1 
Modulprüfungen 

 
Modul 
Nummer 

Modultitel Modulprüfungen 

 
Bachelor-Studium 

 
1 Einführung in die Soziale Arbeit Kommentierte Literaturliste (12-15 Textseiten) 

und Praxiserkundungsbericht (15-20 Textseiten)
2 Ethische Kartographien Posterpräsentation
3 Soziale Ausschließung und Partizipati-

on: Staat - Gesellschaft - Soziale Arbeit
Hausarbeit (15 Textseiten)

4 Subjekt – Sozialisation – Entwicklung Referat oder Posterpräsentation
5 Soziale Sicherung und  

sozialanwaltliches Handeln 
2 Klausuren (je 120 Minuten)

6 Theorien, Handlungsansätze und  
Methoden Sozialer Arbeit 

Mündliche Präsentation mit schriftlicher 
Ausarbeitung (einzeln oder in Gruppen)

7 Forschendes Lernen: Organisation und 
Lebenswelten 

Forschungsbericht i.d.R. als Gruppenleistung 
(15 Textseiten pro Person)

8 Professionelles Handeln im Spannungs-
feld von Lebenswelt und Organisationen 

Mündliche Präsentation einer Fallanalyse

9 Soziale Arbeit als angewandte  
Wissenschaft 

Kolloquiumsbericht (20-25 Textseiten) 
und Kolloquiumsprüfung als Einzel- oder 

Gruppenprüfung (30 Minuten pro Person)
10 Bildung und Lernen  Didaktischer Entwurf
11 Ethisch/theologische Entwürfe Verschriftlichtes Positionspapier
12 Bachelor-Arbeit Bachelor-Kolloquium und Bachelor-Arbeit 

(50-55 Textseiten plus Anhang) 
13 Partizipation und soziale Ausschließung 

in der arbeitsfeldbezogenen Reflexion 
Mündliche Prüfung mit Thesenpapier 

(30 Minuten)
 

Gemeindepädagogisch-diakonisches Zusatzsemester 
 

14 Kommunikation des Evangeliums Schriftliche Konzeptentwicklung (12-15 
Textseiten) und mündliche Präsentation

15 Handeln in Organisationen von Kirche 
und Diakonie 

Referat mit schriftlicher Ausarbeitung

 
Master 

 
1 Ethisch/theologische Vertiefung Posterpräsentation
2 Wissenschaft Sozialer Arbeit Mündliche Prüfung (30 Minuten pro Person)
3 Forschung Forschungsbericht (ca. 25 Textseiten)
4 Thematische Vertiefung Schriftliche Konzeptentwicklung 

(20 Textseiten) und mündliche Präsentation
5 Master-Arbeit Master-Arbeit 

(80-100 Textseiten plus Anhang)
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Anlage 2 
 
Praxiszeiten 
 
Die Praxiszeiten sind bestimmten Modulen zugeordnet. Sie umfassen die Einsatzzeiten 
sowie die Zeiten der Praxisreflexion bzw. Supervision, der Dokumentation und der Erstel-
lung der Praxisberichte.  
 
Nachstehend werden die Praxiszeiten aufgelistet: 
1. und 2. Semester 
Modul 1: Einführung in die Soziale Arbeit          5 ECTS- Punkte  
 
3. und 4. Semester   
Modul 7: Forschendes Lernen: Organisation  

und Lebenswelten   7,5 ECTS-Punkte  
 
Modul 8: Professionelles Handeln im Spannungs- 

feld von Lebenswelt und Organisationen  10,5 ECTS-Punkte  
 
5. und 6. Semester   
Modul 9: Soziale Arbeit als angewandte  

Wissenschaft  40 ECTS-Punkte  
                                                                                       _________________ 
 63  ECTS-Punkte = 1890 Stunden 
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Anlage 3 
 
 
 

EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
 
 
 
 

BACHELOR OF ARTS  
(Sozialarbeit/Sozialpädagogik) 

 
 

Zeugnis 
 
 
 
 

Name, Vorname 
 

geb.          in 
 
 
 

hat vor der Prüfungskommission des Fachbereichs Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
die Prüfungen 

als Bachelor of Arts  
nach der Prüfungsordnung 

der EVANGELISCHEN FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
vom 20.11.2006 

mit Erfolg abgelegt. 
 
 
 

Darmstadt, den <Datum> 
 
 
 
 
 
<Die Leitung des Prüfungsamtes> 
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Anlage 4 
 

Prüfungsleistungen 
 
 

Module Inhalte Note Defini-
tion 

ECTS-
Umrech-

nung 

Modul 
ECTS-
Punkte 

01 Einführung in die Soziale Arbeit    20 

02 Ethische Kartographien    5 

03 Soziale Ausschließung und Partizipation: 
Staat - Gesellschaft - Soziale Arbeit

   15 

04 Subjekt – Sozialisation - Entwicklung    10 

05 Soziale Sicherung und sozialanwaltliches 
Handeln 

   15 

06 Theorien Sozialer Arbeit    15 

07 Forschendes Lernen: Organisation und  
Lebenswelten 

   15 

08 Professionelles Handeln im Spannungsfeld 
von Lebenswelt und Organisationen 

   25 

9 Soziale Arbeit als angewandte Wissenschaft    40 

10 Ethische/theologische Entwürfe    10 

11 Bildung und Lernen    10 

12 Bachelor-Arbeit  
Thema: 

   15 

13 Partizipation und soziale Ausschließung    15 

 
 
 

Gesamtnote 
<Note> (Dezimalzahl) 
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Anlage 5 
 
 

EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
 

BACHELOR OF ARTS 
 
 
 

Die Evangelische Fachhochschule Darmstadt 
verleiht  
Herrn/Frau 
geboren am           
in  
auf Grund der am  
im Fachbereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
bestandenen Prüfungen  
 
den akademischen Grad 
 
 
 

BACHELOR OF ARTS  
(Sozialarbeit/Sozialpädagogik) 

 
 
 
 
 

Darmstadt, den  
 
 
    Präsident/in 
 
 
 
    Dekan/in 
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Anlage 6 
 
 
 

EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
 
 
 
 

BACHELOR OF ARTS 
(Sozialarbeit/Sozialpädagogik)  

in Verbindung mit der 
 

GEMEINDEPÄDAGOGISCH-DIAKONISCHEN QUALIFIKATION 
 
 

Zeugnis 
 
 
 
 

Name, Vorname 
 

geb.          in 
 
 
 

hat vor der Prüfungskommission des Fachbereichs Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
die Prüfungen 

als Bachelor of Arts  
nach der Prüfungsordnung 

der EVANGELISCHEN FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
vom 20.11.2006 

mit Erfolg abgelegt. 
 
 
 

Darmstadt, den <Datum> 
 
 
 
 
 
<Die Leitung des Prüfungsamtes> 
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Anlage 7 
 

Prüfungsleistungen 
 

Module Inhalte Note Defini-
tion 

ECTS-
Umrech-

nung 

Modul 
ECTS-
Punkte 

01 Einführung in die Soziale Arbeit    20 

02 Ethische Kartographien    5 

03 Soziale Ausschließung und Partizipation: 
Staat - Gesellschaft - Soziale Arbeit

   15 

04 Subjekt – Sozialisation - Entwicklung    10 

05 Soziale Sicherung und sozialanwaltliches 
Handeln 

   15 

06 Theorien Sozialer Arbeit    15 

07 Forschendes Lernen: Organisation und  
Lebenswelten 

   15 

08 Professionelles Handeln im Spannungsfeld 
von Lebenswelt und Organisationen 

   25 

9 Soziale Arbeit als angewandte Wissenschaft    40 

10 Ethische/theologische Entwürfe    10 

11 Bildung und Lernen    10 

12 Bachelor-Arbeit  
Thema: 

   15 

13 Partizipation und soziale Ausschließung    15 

14 Kommunikation des Evangeliums    20 

15 Handeln in Organisationen von Kirche und 
Diakonie 

   10 

 
 
 

Gesamtnote 
<Note> (Dezimalzahl) 
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 Anlage 8 
 

EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
 
 
 
 

MASTER OF ARTS  
(Sozialarbeit/Sozialpädagogik) 

 
 
 

Zeugnis 
 
 

Name, Vorname 
 

geb.          in 
 
 
 

hat vor der Prüfungskommission des Fachbereichs Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
die Prüfungen  

als Master of Arts  
nach der Studien und Prüfungsordnung 

der EVANGELISCHEN FACHHOCHSCHULE DARMSTADT  
vom 20.11.2006 

mit Erfolg abgelegt. 
 
 
 

Darmstadt, den <Datum> 
 
 
 
 

 
<Die Leitung des Prüfungsamtes> 
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Anlage 9 
 

Prüfungsleistungen 
 
 
 
 

Module Inhalte Note Defini-
tion 

ECTS-
Umrech-

nung 

Modul 
ECTS-
Punkte 

01 Ethisch/theologische Vertiefung    5 

02 Wissenschaft Sozialer Arbeit    20 

03 Forschung    15 

04 Thematische Vertiefung    25 

05 Master-Arbeit    25 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtnote 
<Note> (Dezimal) 
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            Anlage 10 
 
 

EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
 

MASTER OF ARTS  
(Sozialarbeit/Sozialpädagogik) 

 
 
 

staatlich anerkannt 
 
 
 
 

Die Evangelische Fachhochschule Darmstadt 
verleiht  
Herrn/Frau 
geboren am    
in  
auf Grund der am  
im Fachbereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
bestandenen Prüfungen  
den akademischen Grad 
 
 
 

MASTER OF ARTS  
 

 
 
 

Darmstadt, den  
 
 
 
 
    Präsident/in 
 
 
 
 
    Dekan/in 
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EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and pro-
fessional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed 
to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualifi-
cation to which this supplement is appended. It should be free from any value judge-
ments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should 
give the reason why. 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.1 Family Name:   
 

1.2 First Name:   
 

1.3 Date of Birth (day/month/year): 
 

1.4 Place/Country of Birth:    
 

1.5 Student Identification Number/Code:   
 

2. QUALIFICATION 
 

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language):  
Bachelor of Arts in the field of Social Work; BA Social Work 
Bachelor of Arts im Studiengang Soziale Arbeit; BA Soziale Arbeit 

2.2 Main Field(s) of Study: 
○ Theories of Social Work  
○ Theoretical Approaches, Policy Practice, and Work Forms of Social Work 
○ Ethics of Social Work   
○ Humanistic and Social Scientific Fundamentals of Social Work  
○ Social Work as an Applied Science   
○ Research and Academic Work  

 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language): 
Evangelische Fachhochschule Darmstadt 

 

2.4 Language(s) of Instruction/Examination: 
German and in selected modules/modular components English;  
thesis in German. 

 

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level:  
Undergraduate/First Degree 

 

3.2 Official Length of Programme: 
Three and a half years (seven semesters) 

 

3.3 Access Requirements: 
Provided that sufficient vacancies are available, the following requirements must 
be met for admittance to the BA Programme.  Students must 
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- fulfil the requirements for enrolment according to Paragraph 63 of the Hes-

sian University Law, dated 20.December 2004 
 

- prove sufficient command of the German Language (for non- German candi-
dates). 
 

4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 

4.1 Mode of Study: 
Full-time or part-time; 210 ECTS Credit Points (CPs) 

 

4.2 Programme Requirements:  
The programme is organised in 13 modules; 12 CPs are awarded for the Bache-
lor Thesis; 63 CPs account for experience/student placement; up to 60 CPs can 
be earned in foreign countries; one ECTS CP is equivalent to 30 hours of study.  
 

4.3 Programme Details:  
Nr. Module Module  

Examination 
Se-

mester
ECTS

01 Introduction to Social Work 
 
 

Annotated Bibliogra-
phy (15-20 Titles); 
Report (12-15 Pages) 

1/2 20 

02 Ethics of Social Work 
 

Poster Presentation 1 5 

03 Social Exclusion and Participation:  
State – Society – Social Work 
  

Paper (15 Pages) 1/2 15 

04 Subject – Socialisation – Human  
Development 

Presentation  OR 
Poster Presentation 

2 10 

05 Social Security and Advocacy 2 Written Examina-
tions  

2/3 15 

06 Theories, Approaches, and Methods  
of Social Work 

Oral Presentation 
(including written Pa-
per/Handout) 

3/4 15 

07 Learning-Through-Research: 
Organisation and Life-Worlds  

Research Report 
(Group Project—15 
Pages per Person) 

3/4 15 

08 Dealing Professionally with Life-Worlds
and Organisations 

Oral Presentation of 
a Case Study 

3/4 25 

09 Social Work as an Applied Science Colloquium Report 
(20-25 Pages); Col-
loquium Examination 
(30 min. per Person) 

5/6 40 

10 Education and Learning Education/Learning 
Concept 

6 10 

11 Ethical/Theological Concepts Position Paper 6 10 
12 Bachelor Thesis Bachelor Colloquium 

and Bachelor Thesis 
(50-55 Pages) 

7 15 

13 Practice-Oriented Reflection of Social 
Participation and Social Exclusion  

Oral Examination (30 
min.); Paper 

7 15 
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4.4 Grading Scheme:  
Due to the international nature of the Bachelor Programme an international grad-
ing system, in accordance with the ECTS Manual, is used. 

Mark Definition Explanation ECTS - 
Grading 

1,00 – 1,50 Excellent  Outstanding Performance A 
1,51 – 2,00 Very Good  Above-Average Performance B 
2,01 – 2,50 Good  Good/Solid Performance  C 
2,51 – 3,50 Satisfactory  Average Performance D 
3,51 – 4,00 Sufficient  Performance Corresponds to the 

Minimal Requirements 
E 

4,01 – 4,50 Fail 
(improvement 
possible) 

Improvements are Required be-
fore Performance can be Ac-
cepted  

FX 

Above 4,50  Fail Must Repeat Examination  F 
 

Only the following grades are possible: 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 
4,0; 4,3; and 5,0.  

 

4.5 Overall Classification (in original language):  
Eine Modulprüfung gilt als bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend” 
bewertet wird. Die Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich als arith-
metisches Mittel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Wird die 
Modulprüfung von mehr als zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn die 
Mehrheit der Prüfenden die Leistung mit mindestens „ausreichend“ bewertet. Die 
Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich dann als arithmetisches Mit-
tel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1 Access to Further Study:  
The completion of the Bachelor Degree qualifies one for admission to a master 
programme. 

 

5.2 Professional Status: 
Entitles individuals to professionally work in the field(s) for which the degree 
was awarded. 
 

6. ADDITIONAL INFORMATION 
Institution website: www.efh-darmstadt.de 

 

7. CERTIFICATION 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
 
Certification Date: 
 

(Official Stamp/Seal) 

Head of the Examination Authority 
 

 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information about the German National Higher Education System on the follow-
ing pages provides the context for the above qualification and the type of institution 
that awarded it (DSDoc 01/03.00). 
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EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and pro-
fessional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed 
to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualifi-
cation to which this supplement is appended. It should be free from any value judge-
ments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should 
give the reason why. 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family Name:   
1.2 First Name:   
1.3 Date of Birth (day/month/year): 
1.4 Place/Country of Birth:    
1.5 Student Identification Number/Code:   

2. QUALIFICATION 
2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language):  

Bachelor of Arts in the field of Social Work combined with Qualification in Parish 
and Diaconal Education; BA Social Work 
Bachelor of Arts im Studiengang Soziale Arbeit in Verbindung mit der gemeinde-
pädagogischen-diakonischen Qualifikation; BA Soziale Arbeit 

2.2 Main Field(s) of Study: 
○ Theories of Social Work  
○ Theoretical Approaches, Policy Practice, and Work Forms of Social Work 
○ Ethics of Social Work   
○ Humanistic and Social Scientific Fundamentals of Social Work  
○ Social Work as an Applied Science   
○ Research and Academic Work  
○ Parish and Diaconal Education 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language): 
Evangelische Fachhochschule Darmstadt 

2.4 Language(s) of Instruction/Examination: 
German and in selected modules/modular components English;  
thesis in German. 

 
3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level:  
Undergraduate/First Degree 

 

3.2 Official Length of Programme: 
Three and a half years (seven semesters) 
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3.3 Access Requirements: 
Provided that sufficient vacancies are available, the following requirements must 
be met for admittance to the BA Programme.  Students must 
- fulfil the requirements for enrolment according to Paragraph 63 of the Hessian 

University Law, dated 20.December 2004 
- prove sufficient command of the German Language (for non- German candidates). 

4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 

4.1 Mode of Study: 
Full-time or part-time; 240 ECTS Credit Points (CPs) 

 

4.2 Programme Requirements:  
The programme is organised in 15 modules; 12 CPs are awarded for the Bache-
lor Thesis; 63 CPs account for experience/student placement; up to 60 CPs can 
be earned in foreign countries; one ECTS CP is equivalent to 30 hours of study.  
 

4.3 Programme Details:  
Nr. Module Module  

Examination 
Se-

mester
ECTS

01 Introduction to Social Work 
 
 

Annotated Bibliography  
(15-20 Titles);  
Report (12-15 Pages) 

1/2 20 

02 Ethics of Social Work 
 

Poster Presentation 1 5 

03 Social Exclusion and  
Participation:  
State – Society – Social Work 

Paper (15 Pages) 1/2 15 

04 Subject – Socialisation – Human 
Development 

Presentation  OR Poster 
Presentation 

2 10 

05 Social Security and Advocacy 2 Written Examinations  2/3 15 
06 Theories, Approaches, and  

Methods of Social Work 
Oral Presentation (including 
written Paper/Handout) 

3/4 15 

07 Learning-Through-Research: 
Organisation and Life-Worlds  

Research Report (Group Pro-
ject - 15 Pages per Person) 

3/4 15 

08 Dealing Professionally with Life-
Worlds and Organisations 

Oral Presentation of a Case 
Study 

3/4 25 

09 Social Work as an Applied  
Science 

Colloquium Report (20-25 
Pages); Colloquium Exami-
nation (30 min. per Person) 

5/6 40 

10 Education and Learning Education/Learning Concept 6 10 
11 Ethical/Theological Concepts Position Paper 6 10 
12 Bachelor Thesis Bachelor Colloquium and 

Bachelor Thesis  
(50-55 Pages) 

7 15 

13 Practice-Oriented Reflection of 
Social Participation and Social 
Exclusion  

Oral Examination (30 min.); 
Paper 

7 15 

14 Communication of the Gospels Written Concept (12-15 
Pages); Oral Presentation 

8 20 

15 Working in the Church and Di-
aconal Organisations 

Oral Presentation (including 
written Paper/Handout) 

8 10 
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4.5 Grading Scheme:  
Due to the international nature of the Bachelor Programme an international grad-
ing system, in accordance with the ECTS Manual, is used. 

Mark Definition Explanation ECTS - 
Grading 

1,00 – 1,50 Excellent  Outstanding Performance A 
1,51 – 2,00 Very Good  Above-Average Performance B 
2,01 – 2,50 Good  Good/Solid Performance  C 
2,51 – 3,50 Satisfactory  Average Performance D 
3,51 – 4,00 Sufficient  Performance Corresponds to the 

Minimal Requirements 
E 

4,01 – 4,50 Fail 
(improvement 
possible) 

Improvements are Required be-
fore Performance can be Ac-
cepted  

FX 

Above 4,50  Fail Must Repeat Examination  F 
 

Only the following grades are possible: 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 
4,0; 4,3; and 5,0.  

 

4.5 Overall Classification (in original language):  
Eine Modulprüfung gilt als bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend” 
bewertet wird. Die Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich als arith-
metisches Mittel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Wird die 
Modulprüfung von mehr als zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn die 
Mehrheit der Prüfenden die Leistung mit mindestens „ausreichend“ bewertet. Die 
Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich dann als arithmetisches Mit-
tel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1 Access to Further Study:  
The completion of the Bachelor Degree qualifies one for admission to a master 
programme. 

 

5.2 Professional Status: 
Entitles individuals to professionally work in the field(s) for which the degree 
was awarded. 
 

6. ADDITIONAL INFORMATION 
Institution website: www.efh-darmstadt.de 

 

7. CERTIFICATION 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 

 

Certification Date: 
 

(Official Stamp/Seal) 

Head of the Examination Authority 
 

 

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
The information about the German National Higher Education System on the follow-
ing pages provides the context for the above qualification and the type of institution 
that awarded it (DSDoc 01/03.00). 
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                       EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE DARMSTADT 
Protestant University of Applied Sciences Darmstadt 

(staatlich anerkannt) 
Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and pro-
fessional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed 
to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualifi-
cation to which this supplement is appended. It should be free from any value judge-
ments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should 
give the reason why. 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.1 Family Name:   
 
1.2 First Name:   

 
1.3 Date of Birth (day/month/year): 
 
1.4 Place/Country of Birth:    

 
1.5 Student Identification Number/Code:   

 
 
2. QUALIFICATION 
 

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language):  
Master of Arts in the field of Social Work; MA Social Work 

 
Master of Arts im Studiengang Soziale Arbeit; MA Soziale Arbeit  
 

2.2 Main Field(s) of Study: 
○ Advanced Study of Ethics and Theology  
○ Science of Social Work 
○ Research   
○ Advanced Topic (choose one):  Work, Poverty, and Debt;  

OR Migration, Intercultural, and Inter-Religious Studies; OR Normality and 
Deviance:  Pathologisation   

○ Master Thesis 
 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language): 
Evangelische Fachhochschule Darmstadt 

 
2.4 Language(s) of Instruction/Examination: 

German and in selected modules/modular components English;  
thesis in German. 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level:  
Postgraduate/Second Degree 

 
3.2 Official Length of Programme: 

One and a half years (three semesters) 
 

3.3 Access Requirements: 
Provided that sufficient vacancies are available, the following requirements must 
be met for admittance to the MA Programme.  Students must 

   
- have a Bachelor Degree, a German “Diplom,” or similar in the Social Work 

Field 
 
- demonstrate a profound scientific knowledge of Social Work (for example, with 

a grade point average of 2.5 or higher) 
 
- prove sufficient command of the German Language (for non- German candi-

dates). 
 
- If the above requirements are not completely fulfilled, the Enrolment Board 

may also decide on admission on the basis of an interview with the candidate. 
 
- Where applications outnumber student places, candidates with the best grades 

or interview results, whichever may be the case, will be accepted. 
 

 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 

4.1 Mode of Study: 
Full-time or part-time; 90 ECTS Credit Points (CPs) 

 
4.2 Programme Requirements:  

The programme is organised in 5 modules; 25 CPs are awarded for the Master 
Thesis; one ECTS CP is equivalent to 30 hours of study. 
 

4.3 Programme Details:  
Nr. Module Module  

Examination 
Se-

mester
ECTS

01 Advanced Study of Ethics and Theology 
 

Poster Presentation 1 5 CP

02 Science of Social Work 
 

Oral Examination 
(30 min.) 

1/2 20 CP

03 Research Research Report 
(20 Pages) 

1/2 15 CP

04 Advanced Topic  Written Concept (20 
Pages) 

2/3 25 CP

05 Master Thesis Thesis (80-100 
Pages) 

2/3 25 CP
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4.6 Grading Scheme:  
Due to the international nature of the Master Programme an international grading 
system, in accordance with the ECTS Manual, is used. 

Mark Definition Explanation ECTS - 
Grading 

1,00 – 1,50 Excellent  Outstanding Performance A 
1,51 – 2,00 Very Good  Above-Average Performance B 
2,01 – 2,50 Good  Good/Solid Performance  C 
2,51 – 3,50 Satisfactory  Average Performance D 
3,51 – 4,00 Sufficient  Performance Corresponds to the 

Minimal Requirements 
E 

4,01 – 4,50 Fail 
(improvement 
possible) 

Improvements are Required be-
fore Performance can be Ac-
cepted  

FX 

Above 4,50  Fail Must Repeat Examination  F 
 

Only the following grades are possible: 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 
4,0; 4,3; and 5,0.  

 

4.5 Overall Classification (in original language):  
Eine Modulprüfung gilt als bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend” 
bewertet wird. Die Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich als arith-
metisches Mittel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Wird die 
Modulprüfung von mehr als zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn die 
Mehrheit der Prüfenden die Leistung mit mindestens „ausreichend“ bewertet. Die 
Note der bestandenen Modulprüfung errechnet sich dann als arithmetisches Mit-
tel aus den von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1 Access to Further Study:  
The completion of the Master Degree qualifies one for admission to a doctorate 
programme.  

 

5.2 Professional Status: 
Entitles individuals to professionally work in the field(s) for which the degree 
was awarded. 
 

6. ADDITIONAL INFORMATION 
Institution website: www.efh-darmstadt.de 

 

7. CERTIFICATION 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
 
Certification Date: 
 
(Official Stamp/Seal) 

Head of the Examination Authority 
 

 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information about the German National Higher Education System on the follow-
ing pages provides the context for the above qualification and the type of institution 
that awarded it (DSDoc 01/03.00). 
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